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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1955

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Wenn ein Rechtsanwalt o1enkundigen Tatsachen widerstreitende Prozeßbehauptungen seines Prozeßgegners als

Er6ndungen bezeichnet, liegt darin kein Disziplinarvergehen; wohl aber, wenn die Ergebnisse des Verfahrens dazu

keine begründete Veranlassung geben und der Gegner herabgesetzt werden soll.
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